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RS OGH 1952/3/6 Ds5/52, Bkd51/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1952

Norm

DSt 1872 §2 A

Rechtssatz

Die für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes von der Standesbehörde herausgegebenen Richtlinien sind keine

gesetzlichen Bestimmungen, sondern nur Richtlinien, wie sich der Anwalt bei Ausübung der Rechtsanwaltschaft

verhalten soll. Es ist keineswegs ausgeschlossen, auch Handlungen oder Unterlassungen eines Rechtsanwalts, die in

den Richtlinien nicht erwähnt sind, einer disziplinären Behandlung zu unterziehen.

Entscheidungstexte

Ds 5/52

Entscheidungstext OGH 06.03.1952 Ds 5/52
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